
 

AUSZUG AUS DEN BEDINGUNGEN DER VON DER 

RECHTSANWALTSKAMMER WIEN (RAK WIEN) ABGESCHLOSSENEN 

VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG 
1
): 

 

Versicherungsschutz gilt nur für jene Treuhandschaften, die nach dem 1.1.2009 

vertraglich abgeschlossen, über die Treuhandeinrichtung der RAK Wien (eATHB) 

und nach den dort festgelegten Bestimmungen
2
) i.d.g.F. abgewickelt sowie bei 

denen keine Untersagungserklärung abgegeben wurden.  

Versicherungsschutz beginnt mit Einlagen des Treuhandbetrages auf dem 

elektronisch gesicherten Rechtsanwaltsanderkonto. 

Gegenstand der Versicherung sind u.a. Vermögensschäden, welche eine 

Vertrauensperson (im Regelfall ein in Wien eingetragener Rechtsanwalt) im 

Rahmen der Abwicklung einer über das eATHB der RAK Wien geführten 

Treuhandschaft durch unerlaubte Verfügung über einen auf ein elektronisch 

gesichertes Rechtsanwaltsanderkonto eingezahlten Geldbetrag im Rahmen des 

eATHB verursacht und zu dessen Ersatz die Vertrauensperson gegenüber der 

Treuhandpartei verpflichtet ist. 

 

Die Versicherungssumme begrenzt die Entschädigungsleistung je 

Versicherungsfall mit maximal EUR 8 Mio. Der Höchstbetrag der 

Entschädigungsleistungen für sämtliche Versicherungsfälle in einer 

Versicherungsperiode ist auf das Zweifache begrenzt. Anspruchsberechtigt ist 

nur der Versicherungsnehmer (RAK Wien). 

 

Der Versicherer ersetzt u.a. Schäden nicht, die mittelbar entstehen oder die 

Personen, die mit der Vertrauensperson in häuslicher Gemeinschaft leben, sowie 

von Angehörigen der Vertrauensperson (Ehegatten oder Personen, die in gerader 

Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind) 

widerfahren. 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1
)    Die Rechtsanwaltskammer Wien schließt  jede Haftung für die Vollständigkeit der Wiedergabe der 

Versicherungsbedingungen aus. Die Wiedergabe der auszugsweisen Bedingungen dient ausschließlich 

der grundsätzlichen Information der Treuhandparteien. 
2
) Die geltenden Bestimmungen des derzeitigen STATUTs 2010 des elektronischen Anwaltlichen 

Treuhandbuches der Rechtsanwaltskammer Wien ersehen Sie unter 

http://www.rakwien.at/userfiles/file/Statut%20Treuhandbuch_neu.pdf. 

 


